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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1951

Norm

KO §110

Rechtssatz

Eine Klage nach § 110 KO ist, wenn bereits ein vollstreckbarer Titel vorliegt, auch in der Weise zulässig, daß die

Konkursforderung wegen Kompensation mit einer bereits vor Entstehung des Exekutionstitels vorhanden gewesenen

Gegenforderung bestritten wird.
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